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LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN DER RASCH-METALLE GMBH & 

CO. KG 

  

I. Allgemeines, Geltungsbereich 

 

1. Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten für Verträge, die nach dem 21. September 2017 

abgeschlossen werden und überwiegend die Lieferung beweglicher Sachen („Ware“) an Kunden, 

deren maßgebliche Geschäftsadresse in Deutschland liegt, zum Gegenstand haben. Zusätzlich 

übernommene Pflichten lassen die Geltung dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen unberührt. 

2. Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 

Liefer- und Zahlungsbedingungen oder von den gesetzlichen Bestimmungen abweichende 

Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich schriftlich ihrer 

Geltung zugestimmt. Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in 

Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen abweichender 

Bedingungen des Kunden die Leistung des Kunden vorbehaltlos annehmen oder vorbehaltlos unsere 

Leistungen erbringen.  

3. Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine 

juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 

4. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages zum 

Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages getroffen werden, sind in dem Vertrag und diesen Liefer- 

und Zahlungsbedingungen schriftlich niedergelegt. 

5. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne 

eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen Liefer- und 

Zahlungsbedingungen nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

6. Die Abtretung von gegen uns gerichteten Forderungen des Kunden an Dritte ist ausgeschlossen; 

§ 354a HGB bleibt unberührt. 

 

 

II. Angebot, Vertragsabschluss und Inhalt des Vertrages 

 
1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich 

gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Freibleibend in diesem Sinne 

bedeutet, dass wir unsere Angebote noch bis zu drei (3) Werktage nach Zugang der Bestellung des 

Kunden widerrufen können. 

2. Die Bestellung der Ware durch den Kunden ist ein verbindliches Vertragsangebot. Dieses 

Vertragsangebot können wir - sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt – innerhalb von 

vierzehn (14) Tagen nach deren Zugang annehmen.   

3. Sofern ein vorheriges Angebot von uns nicht verbindlich war, erfordert der Vertragsschluss unsere 

schriftliche Auftragsbestätigung.   

4. Der Mindestauftragswert beträgt 200 EURO.  

5. Sofern und soweit dies handelsüblich und aus Produktionsgründen notwendig ist, sind wir berechtigt, 

abweichend von der vereinbarten Menge bis zu 10% geringere oder Übermengen zu liefern. Der 

Kaufpreis ist entsprechend anzupassen. 

6. Der Kunde ist bereits vor einem Vertragsabschluss dazu verpflichtet, uns schriftlich zu informieren, 

wenn (a) die zu liefernde Ware nicht ausschließlich für die gewöhnliche Verwendung geeignet sein 

soll oder der Kunde von einer bestimmten Verwendungseignung ausgeht, (b) die Ware unter 

unüblichen Bedingungen eingesetzt wird oder besonderen Beanspruchungen ausgesetzt ist, (c) die 

Ware unter Bedingungen eingesetzt wird, die ein besonderes Gesundheits- oder Sicherheitsrisiko mit 
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sich bringen, (d) die Ware außerhalb Deutschlands verwendet oder an außerhalb Deutschlands 

ansässige Abnehmer des Kunden geliefert werden soll oder (e) Rundstanden aus den Legierungen 

EN AW-2007 T4/T4511 oder EN AW-7075 T6/T6511 in den Abmessungen ab 75 Millimeter für 

militärische oder nukleare Zwecke verwendet werden sollen, da eine solche Verwendung untersagt 

ist. 

7. Unsere Angaben zur Ware (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und 

technische Daten) sowie unsere Darstellungen derselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind 

nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck 

eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie stellen weder Beschaffenheits- noch 

Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren dar. Jegliche Garantien, die von uns zum 

Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages übernommen werden sollen, bedürfen einer ausdrücklichen 

schriftlichen Bestätigung als „Garantie“. 

8. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder 

technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile 

sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht 

beeinträchtigen.  

9. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns sämtliche 

Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als 

"vertraulich" bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer 

ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung. 

10. Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. 

 

 
III. Preise und sonstige Kosten 

 

1. Die Preise verstehen sich EWX Incoterms 2010 zuzüglich einer für die Ware handelsüblichen 

Verpackung, sofern nicht anders vereinbart. 

2. Sofern die Lieferung vereinbarungsgemäß später als 4 Monate nach Vertragsabschluss erfolgen soll 

oder aufgrund einer vom Kunden zu vertretenden Verzögerung erst nach Ablauf von 4 Monaten nach 

Vertragsabschluss erfolgt, so haben wir das Recht, die vereinbarten Preise angemessen und im 

Rahmen der tatsächlichen Kostensteigerungen zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages 

Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreissteigerungen, 

eintreten. 

3. Die jeweils gesetzliche Umsatzsteuer wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der 

Rechnung gesondert ausgewiesen. 

4. Sofern der Kunde bei uns vereinbarungsgemäß Waren einlagert, ist der Kunde verpflichtet, uns die 

dafür vereinbarten Kosten zu bezahlen. 

 

 

IV. Zahlungsbedingungen und Zahlungsverzug 

 

1. Der Kunde ist verpflichtet, den vollen Kaufpreis, Verpackungskosten, – sofern nach der vereinbarten 

Liefermodalität anwendbar – Frachtkosten und alle sonstigen vereinbarten Kosten ohne Skontoabzug 

spätestens innerhalb von acht (8) Kalendertagen ab Rechnungsdatum zu leisten. Sonstige 

vereinbarte Zahlungsfristen laufen ab Rechnungsdatum. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der 

Zahlungseingang auf unserem Konto maßgeblich. Mit dem vereinbarten Preis sind die uns 

obliegenden Leistungen ausschließlich Verpackung abgegolten. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird 

gesondert ausgewiesen und ist von dem Kunden zusätzlich zu entrichten. 
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2. Für den Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Regelungen. Der Kaufpreis ist während des Verzugs 

zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die 

Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor.  

3. Stehen mehrere Forderungen gegen den Kunden offen und reicht eine Zahlung des Kunden nicht zur 

Tilgung sämtlicher Forderungen aus, so erfolgt die Tilgung nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 366 

Abs. 2 BGB), selbst wenn der Kunde ausdrücklich auf eine bestimmte Forderung zahlen will. 

4. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine 

Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind oder auf 

demselben Vertragsverhältnis beruhen. 

5. Wenn der Kunde fällige Rechnungen nicht zahlt, eingeräumte Zahlungsziele überschreitet oder sich 

nach Vertragsabschluss seine Vermögensverhältnisse verschlechtern oder wir nach 

Vertragsabschluss Informationen erhalten, die die Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des 

Kunden  in Frage stellen, so sind wir berechtigt, (a) die gesamte Restschuld des Kunden fällig zu 

stellen und unter Abänderung der getroffenen Vereinbarungen Vorauszahlung oder 

Sicherheitsleistung zu verlangen, (b) nach erfolgter Lieferung sofortige Zahlung aller unserer 

Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, zu verlangen, und (c) die Einrede der 

Unsicherheit nach § 321 BGB zu erheben. 

 

 

V. Lieferung, Lieferzeit, Gefahrenübergang 

 

1. Sofern keine andere Liefermodalität vereinbart ist, erfolgt die Lieferung EXW Incoterms 2010 an der in 

unserem Vertragsabschlussdokument (d.h. unser Angebot, sofern dieses verbindlich ist, sonst unsere 

Auftragsbestätigung) bezeichneten Lieferanschrift, oder, sofern darin keine Lieferanschrift genannt ist, 

EXW Auf dem Esch 17, 33619 Bielefeld Incoterms 2010. Wir sind jedoch dazu berechtigt, auch von 

einem anderen Standort in Bielefeld zu liefern. 

2. Der Gefahrübergang erfolgt mit der Lieferung.  

3. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus. 

Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung 

aller Verpflichtungen des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.  

4. Vereinbarte Lieferfristen begründen kein Fixgeschäft. 

5. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen innerhalb der vereinbarten Lieferfristen bzw. bis zum 

vereinbarten Liefertermin berechtigt, soweit dies für den Kunden zumutbar ist. 

6. Sofern wir für die Versendung verantwortlich sind, bestimmen wir Spediteur, Frachtführer und 

Versandweg nach billigem Ermessen. 

7. Wenn der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Kunden oder aus von ihm zu vertretenden 

Gründen verzögert wird, so geht die Gefahr für die Zeit der Verzögerung auf den Besteller über; 

jedoch sind wir in diesen Fällen verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Kunden die von ihm 

verlangten Versicherungen zu bewirken. Ohne besonderes Verlangen des Kunden wird eine Lieferung 

nicht gegen Diebstahl, Bruch, Transport- und Feuerschäden versichert. Verlangt der Besteller den 

Abschluss einer Versicherung, wird sie auf Kosten des Bestellers abgeschlossen; wir sind nur dann 

zum Abschluss entsprechender Versicherungen auf unsere Kosten verpflichtet, wenn sich dies aus 

der Vereinbarung einer entsprechenden Incoterms-Klausel ergibt.  

8. Sofern wir verbindliche Lieferfristen oder Liefertermine aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, 

nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Kunden hierüber 

unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist bzw. den neuen 

Liefertermin mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist bzw. am neuen Liefertermin 

aus von uns nicht zu vertretenen Gründen nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise 
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vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden werden wir 

unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne zählt 

insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein 

kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben oder wenn weder uns noch unseren Zulieferer 

ein Verschulden trifft. 

9. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so 

sind wir berechtigt, für jede vollendete Woche des Verzugs pauschale Lagerkosten in Höhe von 0,5% 

des vereinbarten Nettopreises der nicht oder verspätet abgenommen Ware, maximal jedoch auf 5% 

des Nettopreises der nicht oder verspätet abgenommen Ware zu verlangen. Weitergehende 

Ansprüche bleiben vorbehalten.  

10. Der Kunde ist wegen verspäteter Lieferung und/oder wegen Nichtlieferung nur dann zum Rücktritt 

vom Vertrag berechtigt, wenn wir mit der Erfüllung der uns obliegenden Hauptpflichten in Verzug 

geraten sind oder durch den Vertrag begründete Pflichten in anderer Weise wesentlich verletzt haben 

und der Verzug oder die Pflichtverletzung von uns zu vertreten ist. Zur Herbeiführung des Verzuges 

bedarf es ohne Verzicht auf sonstige gesetzliche Vorschriften stets, auch wenn die Leistungszeit 

kalendermäßig bestimmt ist, einer schriftlichen Aufforderung an uns, unsere Leistung innerhalb einer 

angemessenen Frist vorzunehmen. Im Übrigen gelten für den Eintritt des Verzugs die gesetzlichen 

Vorschriften. 

11. Ohne Verzicht auf die gesetzlichen Voraussetzungen ist im Falle des Lieferverzugs unsere Haftung 

für jede vollendete Woche des Verzugs auf 0,5% des vereinbarten Nettopreises der nicht oder 

verspätet gelieferten Ware, maximal jedoch auf 5% des Nettopreises der nicht oder verspätet 

gelieferten Ware beschränkt. Unberührt bleiben Ansprüche wegen arglistiger, wegen vorsätzlicher und 

wegen grob fahrlässiger Vertragsverletzung sowie Ansprüche wegen Verletzung von Leben, Körper 

und Gesundheit sowie im Falle einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

12. Bei Abrufaufträgen hat der Kunde die Ware innerhalb einer Frist von einer (1) Woche nach Mitteilung 

der Übergabe bzw. der Versandbereitschaft durch uns abzurufen. Wird bei Abrufaufträgen über die 

Bestellmenge hinaus abgerufen, sind wir berechtigt, nur die Bestellmenge zu liefern oder die 

Mehrmenge zum Tagespeis zu berechnen.  

13. Zur Regulierung von Transportschäden ist es erforderlich, dass der Kunde zur Feststellung des 

Schadensumfangs unverzüglich gemeinsam mit einem Beauftragten des Transportunternehmens eine 

Tatbestandsaufnahme veranlasst. Der Kunde hat sich über die jeweiligen Bestimmungen des 

transportierenden Unternehmens zu erkundigen. 

 

 

VI. Gewichte, Stückzahl, Maße, Abweichungen 

 

1. Eine Abweichung in Gewicht, Stückzahl oder Spezifikation der gelieferten Ware von unseren Angaben 

in Lieferschein und Rechnung ist vom Besteller nachzuweisen.  

2. Sofern und soweit dies handelsüblich und aus Produktionsgründen notwendig ist, sind wir berechtigt, 

abweichend von der vereinbarten Menge bis zu 10% geringere oder Übermengen zu liefern. Der 

Kaufpreis ist entsprechend anzupassen. 

3. Für Güte und Maße gelten die entsprechenden Normen (z.B. EN) sowie die Werkstoffblätter und 

Prüfbescheinigungen. Angaben zu Güten, Maßen, Gewichten und Verwendbarkeit sind keine 

Zusicherungen oder Garantien, ebenso wenig Konformitätserklärungen, Herstellererklärungen und 

entsprechende Anzeichen wie CE und GS.  

4. Bei Lieferungen ab Herstellungswerk gelten die uns vom Herstellungswerk in Rechnung gestellten 

Gewichte auch für unsere Kunden. Beanstandungen werden von uns nur insoweit berücksichtigt, als 

das Herstellungswerk deren Berechtigung anerkennt. Bei Lieferungen ab Lager werden die Gewichte 
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bestmöglich nach unserer freien Wahl – entweder durch Einzelverwiegung oder Gesamtverwiegung 

oder durch theoretische Errechnung unter Zugrundelegung der in den einschlägigen DIN-/EN 

zulässigen Plustoleranzen – ermittelt. 

 

 

VII. Eigentumsvorbehalt und Sicherungsrechte 

 

1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem 

Vertrag (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor. 

Sofern der Kunde nicht Vorkasse geleistet hat, behalten wir uns das Eigentum an den verkauften 

Waren auch für alle gegenwärtigen und künftigen Forderungen (gesicherte Forderungen) aus der 

laufenden Geschäftsbeziehung vor. 

2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, 

sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware 

sodann auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Wir sind in diesen Fällen auch ohne 

Rücktritt berechtigt, die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Zu diesem 

Zwecke sind wir berechtigt, das Betriebsgelände des Kunden zu betreten. Die daraus entstehenden 

Kosten gehen zu Lasten des Kunden. Ein Rücktritt vom Vertrage liegt in der Rücknahme nur dann, 

wenn wir dies ausdrücklich erklären. 

3. Sofern der Kunde die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen 

Geschäftsgang weiterverarbeitet, so erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auf die durch 

Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren 

vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder 

Verbindung mit Waren ein Eigentumsrecht Dritter bestehen, so erwerben wir Miteigentum im 

Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen 

gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

4. Sofern der Kunde die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen 

Geschäftsgang weiterveräußert, tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende 

Forderung gegen den Erwerber – bei Miteigentum des Kunden an der Vorbehaltsware anteilig 

entsprechend dem Miteigentumsanteil – an uns ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die 

Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z.B. 

Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Wir 

nehmen die Abtretung an. Wir ermächtigen den Kunden widerruflich, die an uns abgetretenen 

Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. Wir sind berechtigt, diese Einzugsermächtigung zu 

widerrufen, wenn sich der Kunde im Zahlungsverzug befindet, wenn der Kunde seinen 

Zahlungspflichten uns gegenüber nicht nachkommt oder wir von unserem Recht nach Ziffer VII.-3. 

dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen Gebrauch gemacht haben. 

5.  Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten 

Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Kunde hat uns 

unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

gestellt oder soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren erfolgen. Die Kosten von 

Interventionen gegen Zugriffe Dritter trägt der Kunde.  

6. Auf unser Verlangen ist der Kunde verpflichtet, uns die zur Geltendmachung der abgetretenen 

Forderungen erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.  

7. Der Kunde verpflichtet sich, die Vorbehaltsware ausreichend gegen Feuer-, Wasser- und 

Diebstahlschäden zum Neuwert zu versichern. Seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen tritt 

er bereits jetzt an uns ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. 
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8. Der Kunde räumt uns an dem uns zur Ausführung des Auftrages überlassenen Material und an 

dessen Stelle tretenden Ansprüchen ein Pfandrecht zur Sicherung aller gegenwärtigen und künftigen 

Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit ihm ein. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug oder 

Kreditverfall, sind wir berechtigt, das Pfandmaterial zum Börsenkurswert (Notierung der Londoner 

Metallbörse), bei Nicht-Notierung zum durchschnittlichen deutschen Marktpreis am Tage des 

Zahlungsverzuges oder des Kreditverfalls, beliebig zu verwerten.  

9. Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherheit unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20%, 

so sind wir auf Verlangen verpflichtet, die vorgenannten Sicherheiten insoweit – nach unserer Wahl – 

freizugeben. 

 

 

VIII. Werkzeuge 

 

1. Soweit Werkzeuge von uns für Lieferungen an den Kunden angefertigt oder beschafft werden, bleiben 

diese auch dann unser Eigentum, wenn die Werkzeugkosten vom Kunden vollständig oder anteilig 

bezahlt werden. Dies gilt nur dann nicht, wenn wir mit dem Kunden einen gesonderten 

Werkzeugkaufvertrag abschließen, in dem der Kaufpreis für das Werkzeug gesondert ausgewiesen 

und dieser Betrag gesondert (d.h. nicht als Teil des Kaufpreises der Ware) vom Kunden bezahlt wird. 

Wir sind berechtigt, die in unserem Eigentum stehenden Werkzeuge auch zur Produktion für Waren, 

die nicht an den Kunden geliefert werden, zu verwenden. 

 

 

IX. Gewährleistung 

 

1. Für die Rechte des Kunden bei Sachmängeln (der Begriff „Sachmangel“ umfasst auch Falsch- und 

Minderlieferung sowie eine unsachgemäße Montage und/oder eine mangelhafte Montageanleitung) 

und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt 

ist. In allen Fällen – auch wenn dies nachfolgend nicht gesondert erwähnt wird – unberührt bleiben die 

gesetzlichen Sondervorschriften nach §§ 478, 479 BGB bei Endlieferung der Ware an einen 

Verbraucher. 

2. Es obliegt dem Kunden, die Eignung der Ware für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck 

selbst zu prüfen. Etwaige von uns übernommene Ausarbeitungen, von uns erteilte Ratschläge sowie 

von uns abgegebene Empfehlungen erfolgen ohne Begründung einer Verbindlichkeit. Sie sind vor 

ihrer Umsetzung vom Kunden selbst – gegebenenfalls unter Einholung fachkundigen Rates Dritter – 

selbständig zu prüfen. 

3. Die Ware ist sachmangelhaft, wenn sie im Zeitpunkt des Gefahrübergangs spürbar von den 

vereinbarten Spezifikationen abweicht. Soweit keine Spezifikationen vereinbart sind, ist die Ware 

sachmangelhaft, wenn sie von der in Deutschland üblichen Beschaffenheit abweicht. Natürliche 

Abnutzung stellt keinen Sachmangel dar. Die Ware weist nur dann Rechtsmängel auf, wenn sie im 

Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht frei von in Deutschland durchsetzbaren Rechten ist. 

4. Sachmängel sind, soweit diese durch zumutbare Untersuchungen feststellbar sind, unverzüglich, 

spätestens jedoch 1 Woche nach Erhalt der Ware, schriftlich unter Beachtung der Voraussetzungen 

von § 377 HGB anzuzeigen. Zeigt sich später ein bei der ersten Untersuchung nicht erkennbarer 

Mangel, so ist er unverzüglich, spätestens jedoch 1 Woche nach Entdeckung, schriftlich anzuzeigen. 

Unterlässt der Kunde die rechtzeitige Anzeige, so gilt die Ware in Ansehung des Mangels als 

genehmigt. Der Kunde hat uns Gelegenheit zu geben, den vom ihm behaupteten Mangel zu 

überprüfen. 
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5. Hat der Kunde eine unberechtigte Mängelrüge erhoben und hatte er erkannt oder hätte er erkennen 

können, dass die Mängelrüge unberechtigt ist, so ist der Kunde verpflichtet, die uns durch die Prüfung 

der behaupteten Mängel entstehenden Kosten zu tragen.   

6. Ist die Ware bei Übergabe an den Kunden mangelhaft, kann der Kunde nach seiner Wahl als 

Nacherfüllung die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. 

Die Nacherfüllung kann nach unserer Wahl an unserem Sitz oder am Einsatzort der Ware erfolgen. 

Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die Ware nach einem anderen Ort als der Niederlassung 

des Kunden verbracht wird, haben wir nicht zu übernehmen, es sei denn der Kunde  hat uns vor 

Vertragsabschluss schriftlich in seiner Bestellung darauf hingewiesen, dass die Ware an einem 

anderen Ort als seiner Niederlassung verbracht wird und wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.  

Wir sind berechtigt, die vom Kunden gewählte Art der Nacherfüllung abzulehnen, wenn diese nur mit 

unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Der Kunde ist dann auf die jeweils andere Ausprägung des 

Nacherfüllungsanspruchs beschränkt. Auch diesem Anspruch können wir die Einrede 

unverhältnismäßig hoher Kosten entgegenhalten, mit der Folge, dass dann der 

Nacherfüllungsanspruch insgesamt entfällt.  

7. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung und 

zusätzlich unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu 

verlangen. Eine Nachbesserung gilt – jeweils bezogen auf den konkreten einzelnen Mangel – nach 

dem dritten erfolglosen Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art des 

Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt.  

8. Zur Mängelbeseitigung hat uns der Kunde die nach billigem Ermessen erforderliche Zeit und 

Gelegenheit zu gewähren. Verweigert er diese, sind wir von der Mängelbeseitigung befreit. Die in 

Erfüllung dieser Gewährleistungsverpflichtungen ersetzten Teile gehen mit ihrem Austausch in unser 

Eigentum über. 

9. Soweit der Kunde wegen eines Mangels an von uns gelieferten Waren einen Schaden erlitten oder 

vergebliche Aufwendungen getätigt hat, richtet sich unsere Haftung hierfür nach Ziffer X. dieser 

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.   

10. Vorbehaltlich der §§ 478, 479 BGB sowie vorbehaltlich einer üblichen Verwendung der gelieferten 

Ware für ein Bauwerk und der Verursachung eines Bauwerkmangels verjähren jegliche Ansprüche 

des Kunden wegen Lieferung mangelhafter Ware ein (1) Jahr nach dem gesetzlichen 

Verjährungsbeginn gemäß § 438 Abs. 2 BGB. Unberührt bleiben Ansprüche wegen arglistiger, wegen 

vorsätzlicher und wegen grob fahrlässiger Vertragsverletzung sowie Ansprüche wegen Verletzung von 

Leben, Körper und Gesundheit. Ersatzlieferung oder Nachbesserung führt nicht zu neu anlaufenden 

Verjährungsfristen. 

 

 

X. Haftung für Schäden 

 
1. Unsere Haftung für Schäden tritt nur ein, wenn der Schaden  

a) durch schuldhafte Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf 

(wesentliche Vertragspflicht), verursacht worden oder 

b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung zurückzuführen ist. 

2. Haften wir gemäß Ziffer X.-1a) dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für die Verletzung einer 

wesentlichen Vertragspflicht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 

typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften jedoch auch in diesem Fall nicht auf 

entgangenen Gewinn. Für Verzugsschäden gilt Ziffer V.-11. dieser Lieferungs- und 

Zahlungsbedingungen.  
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3. Die vorstehenden in Ziffer X.-1. und X.-2. dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen genannten 

Haftungsbeschränkungen gelten nicht für die Haftung (a) nach dem Produkthaftungsgesetz, (b) 

wegen Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Ware, (c) wegen arglistigen 

Verschweigens eines Mangels, (d) für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit sowie (e) für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder einer 

vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen. 

4. Die Pflicht des Kunden zur Schadensminderung nach § 254 BGB bleibt unberührt.  

5. Wir sind wegen der Verletzung der dem Kunden gegenüber obliegenden vertraglichen und/oder 

vorvertraglichen Pflichten ausschließlich nach den Bestimmungen dieser Liefer- und 

Zahlungsbedingungen zu Schadensersatzleistungen verpflichtet. Jeder Rückgriff auf konkurrierende 

Anspruchsgrundlagen, z.B. Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver 

Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB ist 

ausgeschlossen. Gleichermaßen ist ausgeschlossen, unsere Organe, Angestellten, Arbeitnehmer, 

Vertreter und/oder Erfüllungsgehilfen persönlich wegen der Verletzung der uns obliegenden 

vertraglicher Pflichten in Anspruch zu nehmen. 

 
 

XI. Warenrücknahme 

 

1. Rücknahme gelieferter, aber nicht mit Mängeln behafteter Ware erfolgt nur nach unserer vorherigen 

Zustimmung. 

2. Wir behalten uns vor, für dadurch entstehende Verwaltungskosten einen Abschlag von mindestens 

20% des zu erstattenden Betrages vorzunehmen.  

 

 

XII. Erfüllungsort, Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Salvatorische Klausel, Sonstiges 

 

1. Der Lieferort folgt aus Ziffer V.-1. dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Zahlungs- und 

Erfüllungsort für alle sonstigen Verpflichtungen aus dem Vertrag mit dem Kunden ist Auf dem Esch 

17, 33619 Bielefeld. Diese Regelungen gelten auch, wenn erbrachte Leistungen rückabzuwickeln 

sind. Wir behalten uns jedoch vor, eine Nacherfüllung dort durchzuführen, an dem sich die Ware 

befindet. 

2. Für diese Liefer- und Zahlungsbedingungen und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem 

Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei 

Verwendung von Handelsklauseln gelten im Zweifel die Incoterms 2010 der Internationalen 

Handelskammer unter Berücksichtigung der in diesen Liefer- und Zahlungsbedingungen getroffenen 

Regelungen. 

3. Sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen ist, ist Bielefeld ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem 

Geschäftsverhältnis ergebenden mittelbaren oder unmittelbaren Streitigkeiten. Wir sind berechtigt, 

anstelle des Gerichts des vorstehend vereinbarten Gerichtsstands jedes andere, gesetzlich 

zuständige Gericht anzurufen. 

4. Sollten Bestimmungen in diesen Liefer- und Zahlungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so 

bleiben die übrigen Bedingungen wirksam.  

5. Auch wenn sich unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen nicht an Verbraucher richten, teilen wir 

vorsorglich mit, dass wir nicht bereit und auch nicht verpflichtet sind, an einem 

Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 


